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L82007 Bauordnung Tirol

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

BauO Tir 2001 §36 Abs2;

BauO Tir 2001 §36;

WEG 2002;

Rechtssatz

Gemäß § 36 Abs. 2 Tir BauO 2001 hat der Eigentümer des Gebäudes um die Erteilung der Benützungsbewilligung

anzusuchen. Der Verwaltungsgerichtshof hat bereits ausgesprochen (Hinweis E vom 20. Dezember 2005,

2005/05/0330, und die in diesem angeführte Vorjudikatur), dass mit der Einführung der mit eingeschränkter

Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Wohnungseigentümergemeinschaft gemäß dem WEG 2002 an den

Eigentumsverhältnissen an der Liegenschaft und an den darauf beBndlichen Gebäuden nichts geändert werden sollte.

Die Wohnungseigentümergemeinschaft wurde auch vom Gesetzgeber nicht in der Weise ausgeformt, dass sie in Bezug

auf einen Antrag auf Erteilung der Benützungsbewilligung gemäß § 36 Tir BauO 2001 in die Rechtsstellung der

Eigentümer der Liegenschaft einzutreten hätte. Die Antragsberechtigung steht entsprechend dem Wortlaut des § 36

Abs. 2 Tir BauO 2001 dem Eigentümer des Gebäudes zu.Gemäß Paragraph 36, Absatz 2, Tir BauO 2001 hat der

Eigentümer des Gebäudes um die Erteilung der Benützungsbewilligung anzusuchen. Der Verwaltungsgerichtshof hat

bereits ausgesprochen (Hinweis E vom 20. Dezember 2005, 2005/05/0330, und die in diesem angeführte Vorjudikatur),

dass mit der Einführung der mit eingeschränkter Rechtspersönlichkeit ausgestatteten

Wohnungseigentümergemeinschaft gemäß dem WEG 2002 an den Eigentumsverhältnissen an der Liegenschaft und an

den darauf beBndlichen Gebäuden nichts geändert werden sollte. Die Wohnungseigentümergemeinschaft wurde auch

vom Gesetzgeber nicht in der Weise ausgeformt, dass sie in Bezug auf einen Antrag auf Erteilung der

Benützungsbewilligung gemäß Paragraph 36, Tir BauO 2001 in die Rechtsstellung der Eigentümer der Liegenschaft

einzutreten hätte. Die Antragsberechtigung steht entsprechend dem Wortlaut des Paragraph 36, Absatz 2, Tir BauO

2001 dem Eigentümer des Gebäudes zu.
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